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1I-293S der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen deli Nationalrates 

DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

703113-Pr/77 

An den 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

A3G~/AB 

1977 "11 .. 2 1 
zu -f3fJ3/J 

Herrn Präsidenten d~s Nationalrates 

zu Zl 1393!J-NR/1977 

Parlament 
Wie n 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Busek und Genossen (1393LJ) betreffend Ein
schreit~n der Staatsanwaltschaft bei Ehrenbelei

digun~~n im RaTh~en von Gemeinderatssitzungen 
beantworte ich wie folgt: 

Evidenzen darüber, ob und welche Straf

verfahren auf Grund einer Anzeige oder Privat
anklage eines politischen Mandatars durchgeführt 
worden sind, sind weder gesetzlich vorgesehen noch 
werden sie zu Zwecken der Strafrechtspflege benötigt. 
Sie werden daher von den Justizbehörden auch nicht 
geführt. 

17. Növember 1977 
Der Bundesminister: 
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